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Konfliktordnung der Eichendorffschule 
 
 
Präambel 
Der Eichendorffschule ist ein dialogischer Weg zur Konfliktlösung wichtig. Dazu bedarf es klarer 

und verbindlicher Regeln, die allen am Schulleben Beteiligten bekannt sind.    

Zu Beginn jedes Schuljahres werden die Eltern über diese Konfliktordnung informiert, um allen 

die gleiche Voraussetzung zu bieten und gute Umgangsformen sicher zu stellen.  

Die Konfliktordnung wurde in der Schulkonferenz am 25.06.2018 einstimmig beschlossen und 

hat seither Gültigkeit.  

 

Anmerkungen 
1. Konflikte, die während der Schulzeit entstehen, müssen sofort an eine Lehrkraft gemeldet 

werden.  

2. Die Konfliktordnung findet ihre Anwendung im Rahmen der verlässlichen Grundschule  

(7 Uhr – 13 Uhr). 

3. Für eine erfolgreiche Lösung des Konflikts ist es wichtig, dass beide Konfliktparteien sich 

an die einzelnen Schritte des Lösungswegs halten und keine Ebene überspringen.  

Führen alle schulinternen Lösungswege nicht zum Erfolg, ist die zuständige Schulaufsicht 

der nächste Adressat. Dies ist die Untere Schulaufsichtsbehörde, das Staatliche Schul-

amt Lörrach. 

  
 

Mögliche Ansprechpartner außerhalb der Schule 
 

 Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche 
Luisenstraße 35, 79539 Lörrach 
Jeden Donnerstag findet eine offene Sprechstunde statt, zu der jeder spontan kommen 
kann.  
https://www.loerrach-landkreis.de/de/Rat%2BHilfe/Beratung/Psychologische-
Beratungsstelle/Kontakt-und-Anmeldung/Hauptstelle-L%C3%B6rrach 
 
 
 
 
 
 
 



*  Die Schule bestimmt, welche Personen als interne Moderatoren zur Verfügung stehen. (z.B. andere Lehrkraft, 
Beratungslehrer, Schulmediatoren, Elternvertreter, schulpsychologische Beratungsstelle beim Schulamt usw.)   
Externe Moderatoren können nur im Einverständnis beider Konfliktpartner angefordert werden. 
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Konflikt zwischen Schülern in der Schulzeit 

4 – Augen-Gespräch der Schüler 

Gespräch der Schüler bei den  
Schulmediatoren  

Gespräch der Schulleitung mit den Schülern 
Information durch die Schulleitung an die Eltern 

Die Schulleitung entscheidet in Absprache mit der Lehrkraft und 
nach Anhörung des Elternbeiratsvorsitzenden über die weitere 

Vorgehensweise beim Lösen des Konflikts 

keine Lösung 

Lö
su

ng
 „

H
er

zl
ic

he
n 

G
lü

ck
w

un
sc

h“
 

keine Lösung,  
Aufschub möglich, 
Konflikt vielschichtig 

keine Lösung 

 

 

 

 

 

Gespräch der Schüler mit Unterstützung von Freunden  

keine Lösung 

Gespräch zwischen den Schülern und der Klassenlehrkraft 

 

keine Lösung,  
kein Aufschub möglich, 
weil der Vorfall sehr 
schwerwiegend war 
oder den Schulfrieden 
unmittelbar stört 

Liebe Eltern,  
 

grundsätzlich gilt an der Eichendorffschule folgendes Prinzip: Konflikte, die während der Schul-
zeit entstehen, werden in der Schule gelöst. Deshalb müssen die Konflikte sofort von den Schü-
lerinnen und Schülern an eine Lehrkraft gemeldet werden.  
 

Bitte unterstützen Sie dies folgendermaßen zu Hause: 
1) Erzählt Ihnen Ihr Kind nach der Schule, ein Konflikt sei nicht ausreichend geklärt worden, 

ermuntern Sie es bitte, der Lehrkraft diesen Eindruck am nächsten Tag nochmal zu schil-
dern. 

2) Fragen Sie tags drauf nach, ob der Konflikt nun geklärt werden konnte. Wenn nicht, fragen 
Sie Ihr Kind, ob Sie die Lehrkraft über diesen Eindruck informieren sollen. 

3) Wägen Sie ab, ob es sinnvoll sein könnte, sich mit den Eltern des anderen Kindes auszu-
tauschen. 

 

Sie können davon ausgehen, dass Sie zeitnah durch die Klassenlehrkraft informiert werden, 
wenn Ihr Kind in einen heftigen Konflikt verwickelt war. Bei besonders schwerwiegenden Fällen 
(z.B. tätliche Verletzung) wird die Schulleitung die Eltern beider Konfliktparteien sofort kontak-
tieren.  
 

Die Elternvertreter und der Elternbeiratsvorsitzende werden durch die Schulleitung ins Vertrau-
en gezogen, wenn ein Konflikt den Klassenfrieden nachhaltig stört (i.d.R. wenn mehr als 1/3 der 
Kinder sich beeinträchtigt fühlen). 

keine Lösung 

 



*  Die Schule bestimmt, welche Personen als interne Moderatoren zur Verfügung stehen. (z.B. andere Lehrkraft, 
Beratungslehrer, Schulmediatoren, Elternvertreter, schulpsychologische Beratungsstelle beim Schulamt usw.)   
Externe Moderatoren können nur im Einverständnis beider Konfliktpartner angefordert werden. 
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Konflikt zwischen Schüler und Lehrkraft 

4 – Augen-Gespräch der Betroffenen 

Gespräch zwischen Lehrkraft, Schüler, Eltern 

Gespräch zwischen Lehrkraft, Schüler, Eltern und einer/m  
Moderator/in* 

Weiterführung als Konflikt zwischen Eltern und Lehrkraft 
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keine Lösung 

keine Lösung 

Konflikt zwischen Eltern und Lehrkraft 

Gespräch zwischen Lehrkraft, Eltern und der Schulleitung 

Gespräch zwischen Lehrkraft, Eltern, der  
Schulleitung und Moderator/in*  

Information an den Elternbeiratsvorsitzenden 

Die Schulleitung entscheidet nach Anhörung des Elternbeirats-
vorsitzenden über die weitere Vorgehensweise beim Lösen des  

Konflikts 

keine Lösung 
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keine Lösung 

keine Lösung 

4 – Augen-Gespräch der Betroffenen 
(Terminabsprache über Schulsekretariat oder Schulemail) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*  Die Schule bestimmt, welche Personen als interne Moderatoren zur Verfügung stehen. (z.B. andere Lehrkraft, 
Beratungslehrer, Schulmediatoren, Elternvertreter, schulpsychologische Beratungsstelle beim Schulamt usw.)   
Externe Moderatoren können nur im Einverständnis beider Konfliktpartner angefordert werden. 
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Konflikt mit der Schulleitung 

Gespräch der Betroffenen und einer/m Moderator/in*  

Gespräch der Betroffenen und einer/m Moderator/in* 
Information an die Untere Schulaufsichtsbehörde 

Gespräch der Betroffenen, einer/m Moderator/in*, und Vertreter/in 
der Unteren Schulaufsichtsbehörde 

 

keine Lösung 
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keine Lösung 

keine Lösung 

4 – Augen-Gespräch der Betroffenen 

Die Untere Schulaufsichtsbehörde entscheidet über die weitere 
Vorgehensweise beim Lösen des Konflikts 

 

keine Lösung 
 

 

 

 

 

Konflikte unter den Eltern können in der Schule nicht gelöst werden. 
 

Der Elternbeiratsvorsitzende, die Lehrkräfte und die Schulleitung stehend beratend zur Verfü-
gung, z.B. Kontaktaufnahme mit psychologischer Beratungsstelle, Finden von Moderatoren 
usw.   

Konflikt zwischen Eltern 


